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EPÜ 2000 

Das EPÜ 2000 tritt am 13.12.2007 in Kraft. Damit verbunden sind einige wichtige Änderungen 

im Europäischen Patentübereinkommen. Die wichtigsten Änderungen werden nachfolgend kurz 

zusammengefasst und erläutert. 

1. Anmeldeverfahren:

Europäische Patentanmeldungen können nunmehr in jeder Sprache eingereicht werden, wobei 

innerhalb von zwei Monaten ab der Patentanmeldung eine Übersetzung in eine der drei Amts-

sprachen des Europäischen Patentamts (Deutsch, Französisch, Englisch) einzureichen ist. 

Um einen Anmeldetag zugesprochen zu bekommen, reicht es aus, eine Beschreibung oder eine 

Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung vorzulegen. Es ist nicht mehr notwendig, 

Patentansprüche vorzulegen, diese können zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden. 

Damit kann zum Beispiel ein Vortrag, ein Artikel, ein Paper, etc. direkt verwendet werden, um 

eine europäische Patentanmeldung einzureichen. 

2. Prüfungsverfahren:

Mit dem europäischen Recherchenbericht ergeht eine Stellungnahme dazu, ob die Anmeldung 

und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen scheinen. 

Dieser so genannte Extended European Search Report (EESR) wird für alle europäischen Pa-

tentanmeldungen erstellt. 

Die Prüfungsabteilung kann Auskünfte über den Stand der Technik aus korrespondierenden 

Anmeldungen verlangen (ähnlich dem aus USA bekannten Information Disclosure Statement) 

3. Materielles Patentrecht:

Jede ältere, nachveröffentlichte EP-Anmeldung ist in Zukunft - unabhängig von tatsächlich er-

folgten Benennungen - Stand der Technik bezüglich der Neuheit. Damit kann es aufgrund älte-

rer kollidierender Anmeldungen nicht mehr zu unterschiedlichen Fassungen des Patents in 

verschiedenen Vertragsstaaten kommen. 

Schutzrechte - Halbleiterschutzrecht

 

Schutzgegenstand 

Mit einem Halbleiterschutzrecht werden dreidimensionale Strukturen (Topographien) von mikroe-
lektronischen Halbleitererzeugnissen als solche geschützt – nicht jedoch die in der Topographie 
enthaltenen Konzepte, Verfahren, Systeme, Techniken oder gespeicherte Informationen.

Schutzvoraussetzungen 

Eine Topographie kann nur dann geschützt werden, wenn sie Eigenart aufweist, also wenn die 
Topographie das Ergebnis der eigenen geistigen Arbeit ihres Schöpfers und in der Halbleiter-
technik nicht alltäglich ist. Eine Topographie muss innerhalb von 2 Jahren ab der erstmaligen 
nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung angemeldet werden.

Erteilungsverfahren 

Halbleiterschutzrechte werden auf Antrag erteilt. Der Antrag muss neben den Daten des An-
melders uA Unterlagen zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie sowie Anga-
ben zum Tag der erstmaligen nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung beinhalten. Das 
Halbleiterschutzrecht wird ohne weitere Prüfung in das Halbleiterschutzregister eingetragen und 
veröffentlicht.

Nichtigkeit, Aberkennung 

Jedes eingetragene Halbleiterschutzrecht kann unter gewissen Voraussetzungen während seiner 
gesamten Laufzeit durch einen Antrag auf Nichtigerklärung angegriffen werden. Wenn dem In-
haber das Halbleiterschutzrecht nicht zusteht, kann die Aberkennung des Halbleiterschutzrech-
tes beantragt werden.

Dauer des Halbleiterschutzes 

Der Halbleiterschutz läuft längstens 10 Jahre ab dem Kalenderjahr des Schutzbeginns.
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Rechte aus dem Halbleiterschutz, Verletzung 

Der Halbleiterschutz entsteht mit dem Tag der erstmaligen nicht nur vertraulichen geschäftlichen 
Verwertung der Topographie unter der Voraussetzung, dass diese innerhalb von 2 Jahren zum 
Halbleiterschutz angemeldet wird. Der Schutz kann erst mit der Eintragung in das Halbleiter-
schutzregister geltend gemacht werden.

Das Halbleiterschutzrecht gewährt seinem Inhaber das Recht Dritten zu verbieten, im geschäftli-
chen Verkehr die Topographie nachzubilden oder Darstellungen zur Herstellung anzufertigen 
oder solche anzubieten, in Verkehr bringen oder zu vertreiben oder zu den genannten Zwecken 
einzuführen.

Der Verletzte hat dabei Anspruch auf Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveröffentlichung, 
Ansprüche in Geld (angemessenes Entgelt oder Schadenersatz), Rechnungslegung sowie 
Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der Eingriffsgegenstände. Gegen den Verletzer kann 
auch eine einstweilige Verfügung erwirkt werden.
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